Beschreibung der Einrichtung

Ev.-luth. Kindergarten Devese
Am Roggenkamp 29

30966 Hemmingen OT Devese
Telefon: 0511-2345866

E- Mail: kts.devese(@evlka.de

Homepage aufrufbar iiber:

www kindertagesstaettenverband-calenberger-land.de

Triager der Einrichtung

Ev.- luth. Kindertagesstittenverband Calenberger Land

EV.-LUTH.
KINDERTAGESSTATTENVERBAND
. CALENBERGER LAND
Am Kirchhofe 4
30952 Ronnenberg




Gewaltschutzkonzept
Der Ev. Kita Devese

-als Anlage zur Konzeption-

Die Werte unserer Einrichtung

Im Sommer 2022 entstand in einer Projektarbeit in Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern
und Erzieherinnen unserer Einrichtung das Plakat mit unseren Werten:

Respekt — Jeder Mensch wird in seinem Sein, sowie seiner Stellung geachtet.
Riicksichtnahme — Wir zeigen ein wohlwollendes Verhalten gegeniiber jedem unter
Beachtung der Umsténde seiner Person.

Wertschitzung — Jeder Mensch wird von uns anerkannt und respektvoll behandelt.
Zusammenhalt — Wir halten alle fest zusammen in unserer
Kindergartengemeinschaft.

Hilfsbereitschaft — Zu jeder Zeit sind wir bereit anderen zu helfen und zu

unterstiitzen.
Dankbarkeit — Wir nehmen Dinge im Leben an, schétzen sie und sind dankbar dafiir.

Gleichheit — In unserem Kindergarten sind wir alle gleichgestellt.

20



Kinderrechte

nach Paragraf 8a SGB VIII

Kinder wollen das Leben entdecken, lesen lemen, von Berufen trdumen, eine Perspektive
haben, in Frieden und Freiheit aufwachsen- und sie haben auch jedes Recht dazu.

Kinder haben ein Recht auf...

Spiel und Freizeit

Gesundheit

Elterliche Fiirsorge

Beteiligung

Bildung und Kultur

Gleichheit

Schutz im Krieg und auf der Flucht

Freie Meinungsduflerung und Informationen
Vielfalt
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(Quelle: Familie in Rostock.de / Kindemnothilfe.de Tageseinrichtungen fiir Kinder haben die
Aufgabe, die Entwicklung von Kindern zu férdern und sie zu eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfahigen Personlichkeiten zu erziehen. Dazu gehort auch, Kinder vor
Gefahren fiir ihr Wohl zu schiitzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
insbesondere verpflichtet, jedem Anschein von Vernachldssigungen, Misshandlungen
und sexuellem Missbrauch von Kindern nachzugehen.

Insbesondere mit der Einfiihrung des Paragrafen 8a SGB VIII (8. Sozialgesetzbuch)
erhielt der Kinderschutz nochmals eine besondere Beachtung. Das Jugendamt hat den
gesetzlichen Schutzauftrag und die Verantwortung fiir die Abwendung von einer
Gefdahrdung des Kindeswohls. Die Tréger von Kindertageseinrichtungen und das
Jugendamt sind dabei im Interesse der zu schiitzenden Kinder zu einer engen und
kooperativen Zusammenarbeit verpflichtet.

https://www.gekita.de/a-z/tageseinrichtungen/schutzauftrag-nach-8a-sgb-vii/

Kinderschutz und Kindeswohl

Ev. Kindertageseinrichtungen sind freie Trager der Jugendhilfe und als solche Trager eigener
Aufgaben. Aus den jeweiligen Betreuungsverhaltnissen ergeben sich fiir uns eigene
vertragliche Leistungsverpflichtungen gegeniiber den zu betreuenden Kindern, als
vertragliche Nebenpflicht ibernehmen wir auch eine Schutzpflicht fir die uns anvertrauten
Kinder gemaR nach § 8 a

des SGB VIII. Hintergrund dafiir ist das 2005 in Kraft getretene Kinder- und
Jugenderweiterungsgesetz (KICK).

Als Trager der Jugendhilfe sind wir der Rahmenvereinbarung zwischen der Region Hannover,
der Landeshauptstadt Hannover, der Stadt Burgdorf, der Stadt Laatzen, der Stadt
Langenhagen, der Stadt Lehrte, der Stadt Springe und der Arbeitsgemeinschaft der freien
Wohlfahrtsverbande nach

§ 8a Abs.2 SGB VIl beigetreten.
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Diese regelt das abgestimmte Verfahren im Falle des Verdachtes einer
Kindeswohlgefahrdung und konkretisiert die zu beachtenden Handlungsweisen im Einzelfall.
Das Verfahren ist den Beschaftigten unserer Kindertagesstatte bekannt und zuganglich.
Dazu nutzen wir die Zusammenarbeit mit unseren eigenen diakonischen Beratungsstellen,
sowie auch die mit dem Jugendamt Laatzen.

Die diakonischen Beratungsstellen nehmen auch den Schutzauftrag fiir eine ,insoweit
erfahrene Fachkraft” fiir unsere Kindertagesstatten wahr.

Datenschutzrechtliche Regelungen bei der Ubermittlung von Informationen finden
Anwendung. Dieses sind die Regelungen des DSG- EKD, Rundverfiigung G 12 / 2015
Sicherstellung des Datenschutzes in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers sowie bei der
Personaleinstellung die Grundsatze des § 72a Abs. 1 SGB Vill.

Mit dem in Kraft treten des Bundeskinderschutzgesetzes 2012 fordert der Gesetzgeber
standardisierte Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren, die die Rechte der Kinder und deren
Schutz sichern. Naheres wird dazu im Punkt zu Partizipation und im Punkt zu
Beschwerdemanagement erldutert.

Privention

Die Alltagsstruktur in unserer Einrichtung

In unserem Kindergarten ist uns ein respektvoller Umgang mit den kindlichen Bediirfnissen
wichtig. Unsere padagogischen Mitarbeiter*innen kennen die altersentsprechenden
Entwicklungsverldufe von Kindern.

Eine wertschidtzende Grundeinstellung gegeniiber jedem Menschen in, seiner Einzigartigkeit
liegt unserem Konzept zugrunde. Die Umsetzung des Orientierungsplanes in unserem
Tagesgeschehen fordert die kindliche Entwicklung altersentsprechend und stérkt die
vorhandenen Ressourcen der Kinder.

Grenzverletzende Verhaltensweisen von Mitarbeitern *innen

Unser Kindergarten soll ein Ort sein, an dem sich Kinder entwickeln konnen und geschiitzt
sind.

Kindeswohlgefahrdung umfasst ein Spektrum von Verhaltensweisen gegeniiber Kindern, dass
verbale psychische und physische Ubergriffe beinhaltet. Nicht akzeptables, respektloses oder
grenziiberschreitendes Verhalten von padagogischen Fachkréften darf nicht nach dem

Motto ,,Das haben wir schon immer so gemacht* hingenommen werden. Hier geht es

darum, genau hinzusehen, aber auch um einen sensiblen, sachlichen Umgang mit
Verdachtsfillen im Kindergarten. Kollegiale Kritik ist erlaubt und erwiinscht.

Wir ermutigen uns, unser Verhalten gegeniiber den Kindern zu reflektieren.

Dazu gibt es regelméBige Austauschgesprache in den Dienst -und Teambesprechungen.
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Reflexion der Alltagsstruktur

In regelméfigen Dienstbesprechungen haben alle Mitarbeiterinnen die Moglichkeit
Fallbeispiele anzubringen, diese durch kollegiale Beratung zu reflektieren und sich
gegenseitig zu unterstiitzen.

Ein Verhaltenskodex der Mitarbeiter wurde vom Tréger erstellt, mit der Padagogischen
Leitung erdrtert und von jedem Mitarbeiter * in unterschrieben.

Mit den Inhalten und der Haltung identifiziert sich das Team.

Die Reflexion des eigenen Verhaltens, sowie der Austausch mit Kollegen * innen und
Fachkréften sichern den Schutz der Kinder. Der Verhaltenskodex unterstiitzt eine offene
Fehlerkultur. Die Mitarbeiter *innen, genau zu beobachten. Dabei ist sicherzustellen, dass es
sich hier nicht um ein Ausnutzen eines Machtgefdlles zwischen den Kindern handelt.

Beschwerdeverfahren innerhalb der Einrichtung

Wir mochten die Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien offen und vertrauensvoll
gestalten.

Fiir Beschwerden und Anliegen der Eltern nehmen wir uns Zeit und nehmen die Wiinsche
und Interessen der Eltern ernst. Konstruktives Feedback tragt zur Weiterentwicklung der
Qualitat in unserer Kita bei.

Dafiir wurde ein Verfahren entwickelt, welches mit dem Trager abgestimmt ist.

1. Weg einer Beschwerde:
Beschwerden nehmen Mitarbeitende, Leitung oder Elternbeiratsvorsitzende der
Tageseinrichtung an. Sollte eine Klarung in der Einrichtung nicht méglich sein, so nimmt
sich der Trager der Beschwerde an. Beschwerden kénnen sowohl miindlich als auch
schriftlich hervorgebracht werden.

2. Der/ Die Entgegennehmer/ -nehmerin entscheidet, ob er / sie die Beschwerde selbst
bearbeiten kann oder an den Zustandigen weitergeleitet wird, s. Punkt 1.

3. Es wird eine L6sung erarbeitet und es erfolgt eine Dokumentation dessen, (beinhaltet
auch eine Eingangsbestatigung der Beschwerde)

4. Die Losungsfindung ist erfolgt, alle Beteiligten werden daruber informiert, auch dieses
wird in Kurzform dokumentiert.

Die Wege, Beschwerden einzubringen und damit konstruktiv die Arbeit in der Einrichtung
weiter zu entwickeln, sind den Eltern bekannt.

Mit dem in Kraft treten des Bundeskinderschutzgesetzes 2012 fordert der Gesetzgeber
standardisierte Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren, die die Rechte der Kinder und deren
Schutz sichern.
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Mit dem recht eines jeden einzelnen Kindes auf Beschwerde soll ein Machtmissbrauch in
unserer Einrichtung verhindert werden. In Gesprachen und Morgenrunden werden die
Kinder ermuntert, ein Beschwerderecht in Anspruch zu nehmen, und lhnen wird der
Unterschied zwischen , petzen” und Beschwerden, die erlaubt sind, vermittelt. Die Kinder
bekommen Angebote, wie sie Beschwerden ausdriicken kénnen.

Dieses betrifft das Zusammenleben in der Kita zwischen den Kindern, als auch gegeniiber
den Erwachsen.

Durch Mdéglichkeiten der Partizipation und Mitbestimmung im Alltag erleben die Kinder, dass
Beschwerden auch erlaubt sind. Wir nehmen die Beschwerden der Kinder ernst und sind in
einem Prozess, dieses auch noch mit den Kindern gemeinsam zu erértern.

Was wiinschen diese sich zur Umsetzung?

Kann eine Beschwerdesprechstunde fiir Kinder eingefiihrt werden?

Wie kdnnen wir dieses auch gut an die Kinder vermitteln, die unsere Einrichtung besuchen
und noch nicht Gber geniigend deutsche Sprachkenntnisse verfiigen? (Dabei entwickeln wir
Kartenmaterial oder greifen auf Bildkarten zuriick, um dieses dadurch verstandlich zu

machen.

Gerade im letzten Jahr hat sich die Zusammensetzung in unserer Einrichtung mit Familien
aus den unterschiedlichsten Nationen stark verandert. Dieses fordert uns auf, unsere
Pddagogik kultursensibel zu gestalten.

Gerade im Hinblick auf die Uberarbeitung der Sexualpddagogischen Konzeption unserer
Einrichtung wird dabei ein besonderes Augenmerk liegen.

Anlagen:

Verhaltenskodex

Risikoanalyse
Beschwerdemanagement
Schaubild Kindeswohlgefdahrdung
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~ EV.-LUTH.
KINDERTAGESSTATTENVERBAND
CALENBERGER LAND

Vernaltenskodex fiir das Kindaswon|
flir alle Mitarbeitenden in den Kindertagesstatten des

Ev.-luth. Kindertagesstattenverbandes Calenberger Land

Selbstverpflichtungserkldrung

In unseren evangelischen Kindertageseinrichtungen sollen Kinder sich sicher und geschiitzt
entwickeln konnen. Gute padagogische Beziehungen bilden die Grundlage dafiir, dass
gemeinsames Leben und Lernen gelingen kann. Alle Mitarbeitenden in den
Kindertagesstatten unseres Kita-Verbandes sind in besonderer Weise verpflichtet, Kinder in
ihren Rechten zu starken und sie vor Verletzungen ihrer kdrperlichen und seelischen
Unversehrtheit zu schiitzen.

Mit den folgenden ethischen Leitlinien einer Grundhaltung fiir ein gemeinsames
Miteinander soll die wechselseitige Achtung der Wiirde aller Menschen in unseren
Kindertagesstatten gestarkt und in ihrem Ausdruck gelebt werden.

»Mein padagogisches Handeln ist transparent und nacnvollziehbar und entspricht fachlichen
Standards. Dazu nutze ich die vorhandenen Strukturen und Abldufe. Ich orientiere mich an
den Bediirfnissen der Kinder und arbeite mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten
partnerscnaftlich zusammen.”

e Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass Kinder in
unseren Einrichtungen vor kérperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt

bewahrt werden.

® In meiner Rolle als Erwachsener habe ich eine besondere Autoritats- und
Vertrauensstellung. Ich versichere, dass ich dieses nicht zum Schaden der mir
anvertrauten Kinder ausnutzen werde. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion
bewusst.

e Mein Umgangston ist hoflich und respektvoll. Meine sprachlichen
AuRerungen und Wérter, die ich verwende, sind nicht abwertend,
herabwiirdigend oder ausgrenzend.

e [ch nehme die individuellen Grenzempfindungen von Kindern ernst und achte
darauf, dass auch Kinder untereinander und Erwachsenen gegeniiber diese
Grenzen respektieren. Ich respektiere das Recht des Kindes, NEIN zu sagen
und sorge dafiir, dass nichts gegen den Willen des Kindes geschieht.



Im Spiel spielt der direkte, enge Kérperkontakt oft eine Rolle und erist bei
vielen Angeboten unabdingbar. Kérperliche Kontakte zu Kindern (z. B. auf
cdlem Schof sitzen) miissan von diesen gewollt sein und dirfen nicht das
padagogische Mal3 Uberschreiten. Kinder werden in keinem Fall von mir
gekiisst.

@

o Kinder werden aus der Kita nicht in den Privatbereich mitgenommen (Auto,
Wohnung). Ausnahmen kann es in Absprache mit der Kita - Leitung und mit
dem Einverstdndnis der Eltern geben.

e Ich verpflichte mich, mit einem Kind nicht in Einzelsituationen zu gehen, in
denen es keine Kontroll- und Zugangsmaglichkeiten fiir Dritte gibt. Bei
geplanten Einzelsituationen, z.B. Einzelférderung, Wickelsituationen,
Vorlesen, missen die Tliren des Raumes jederzeit zu 6ffnen sein und die/der
Kolleg®in ist informiert.

o |ch verpflichte mich, die Vorschriften des Tragers und der Landeskirche zum
Thema Fotografieren und Filmen strikt einzuhalten. Unbekleidete Kinder und
intime Situationen, wie z. B. Wickeln, Toilettengang etc. werden nicht
fotografiert oder gefilmt.

s Ich versichere, mit Kindern keine Geheimnisse zu haben und fordere nie eine
Geheimhaltung von einem Kind ein.

e Kinder werden von mir mit ihren Rufnamen und nicht mit Koseworten oder
Verniedlichungen angesprochen. Die Kita ist ein 6ffentlicher, gleichwohl
professionell-liebevoller Raum. Und so unterscheidet sich die Art und Weise,
Achtung oder Zuneigung auszudriicken, ganz wesentlich vom Elternhaus bzw.
anderen privaten Kontakten. Dieses findet in der Sprache den
entsprechenden Ausdruck.

e |ch beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und
gewalttdtiges verbales oder nonverbales Verhalten aktiv Stellung.

e Im Konflikt- oder Verdachtsfall informiere ich Kolleg*innen/ oder die Kita-
Leitung und /oder den Trager und handle gemaR den Regeln und Ablaufen
des Schutzkonzeptes.

e [ch hole mir rechtzeitig Unterstltzung, wenn ich an meine Grenzen komme.
fch achte auf meine korperliche und emotionale Gesundheit. Ich spreche
physische und psychische Grenzen an und nehme bei Bedarf Hilfe an.

Datum und Unterschrift des/ der Mitarbeitenden oder externer Kraft



EV.-LUTH.

Ablaufschema Kindeswohlgefahrdung  «noermacesstarrenvereano

CALENBERGER LAND
(auBerhalb der Einrichtung)
Alle Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern stehen, haben ein Recht auf Beratung
bei der Einschatzung einer Kindeswohlgefadhrdung durch eine insoweit erfahrene
Fachkraft.

Gewichtige Anhaltspunkte fiir eine Kindeswohlgefahrdung
Hinweise — Vermutung — Beobachtung — Sorge

Hier finden Sie

alle wichtigen
Unterlagen

|

Erste Einschatzung
Beratung mit einer Kollege*in im Team oder der Kita-Leitung.

Kita-Leitung bzw. deren Stellvertretung sind bei dem

Verdachtsfall Kindeswohlgefahrdung umgehend zu informieren. Akute Gefahrdung
Haben Sie diese Mdglichkeit nicht, wenden Sie sich direkt an —p | (Einschatzung akute KWG)
eine insoweit erfahrene Fachkraft.
Zur Einschatzung kann folgender Prifbogen genutzt werden: Das Jugendamt ist
Region Hannover/ Mitteilungsbogen einer umgehend zu informieren.

Kindeswohlgefahrdung an das Jugendamt

| |

Gesprach mit dem betroffenen Kind
und den Eltern fuhren

Das zustandige
Jugendamt oder die
Jugendhilfestation der
Kitas stehen auf dem
QR-Code und dem
Adressverzeichnis

Sie erortern lhre Sorgen mit den Eltern und
bieten Hilfen an.

Achtung:

Gesprédche mit Eltern nur, soweit hierdurch der wirksame

Schutz der Kinder nicht gefahrdet wird! AuBerhalb der Servicezeiten

des Jugendamtes, an
3 l Wochenenden und
Feiertagen kontaktieren Sie

o
die Polizei iber & 110

Beratung zur Risikoeinschatzung mit einer
insoweit erfahrenen Fachkraft

Sie beraten sich kostenlos und anonymisiert
mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft.

|
I
T I

Das Kind, ist I Wenn das Kind gefahrdet ist,
I
I
I

nicht gefahrdet. informieren Sie das Jugendamt!

Wenn es lhnen nicht moglich ist, die Gefahrdung einzuschatzen, dann kdnnen
Sie sich auch direkt an das Jugendamt wenden (ggf. auch anonymisiert).

=8 IEper kel Es liegen Anhaltspunkte vor,
".e_levfanten A,r_]ha'tSpunkte die einen Hilfebedarf begriinden. §§
fur eine Gefahrdung vor. 8alb SGB VIl

und 4 KKG

Wirken Sie bei den Eltern auf die Annahme von Hilfen hin,
z. B., dass sie selbststandig Kontakt zu Beratungsstellen
aufnehmen, Kontakte, Flyer dazu den Eltern zur Verfligung
stellen
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Anlage
Ubersicht — Formen der Kindeswohlgefahrdung

Kindesmisshandlungen (Handlungen)

Aktiv: wissentliche Handlungsverweigerung
~ Passiv: Mangel an Einsicht oder

Kérperliche/Physische Psychische SExuelier Handlungsméglichkeiten, Nichtwissen

(Emotionale/Seelische) ; . ‘
Misshandlung Missbrauch SRR S ——— -

Misshandlung

.‘f'_ ™ -~ - T E———

/ - f Unterlassene Unterlassene
! | 13 . .
| Die gezielte | | X Jede sexuelle ! Fiirsorge Beaufsichtigung
Anwendung von | o el el | Handlung an/mit
Gewalt gegen ein ht Isolieren | einem Kind, gegen e ————
Kind. die zu l e  Feindselige l . seinen Willen oder / _ By
arsariahen 1 Ablehnung | der es aufgrund .+ Physische \‘ ¢ Unzureichende
P o | 5 i Vernachl&ssigun ichti
| Verletzungen fithrt e  Ausnutzen korpefllcher, 1 gung } Beaufsichtigung
oder das Potential ‘ e Verweigern | psychl_scher, : > Ernahrung ! o Aussetzung einer
| dazu hat | emotionaler . kognitiver oder > Hygiene B gewalttatigen
\ / | Responsivitat sprachlicher | > Obt_ﬂach Umgebung
N i’ \ Unterlegenheit > Kleidung .
N / nicht wissentlich e  Emotionale ————r
=T C N . zustimmen kann. : Vernachléssigung
| Aktiv: & LR Y . (zahn)
Meint Handlungen | e Medizinische
Passiv: . Vernachlassigung
! Meint Unterlassungen e  Erzieherische

1,_ Vernachldssigung

Nach: Leeb et al. (2008) Child Maltreatment Surveillance. Uniform Definitions for Public Health and Recommended Data Elements. Atlanta



Krisen-/Interventionsplan bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch
Mitarbeitende in einer Einrichtung des KITA-Verbandes Calenberger Land

Ein Verdacht steht im Raum. Wenn jemand eine Vermutung hat, gilt Folgendes:

/ - Information der Leitung

Den von der Gewalt betroffe- - Gemeinsam Person des Vertrauens einbeziehen (wie
nen: stellv. Leitung), Pad. Leitung informieren

. - Fachberatung (Fachkraft Kinderschutz Tel.
- Zuhéren

05109-5195825 oder Tel. 0511 823299) einholen

- Glauben schenken - nichts auf eigene Faust unternehmen

- ernst nehmen - keine direkte Konfrontation des/der Beschuldigten mit
- Notizen anfertigen und der Vermutung, keine eigenen Ermittlungen
sicher aufbewahren - sofortige miindliche Freistellung des/der Beschuldigten

v v

Wer davon zuerst erfdhrt, informiert Pastor Straeck (Tel. 0172 5415707 /Superintendentin
Marklein Tel. 0151-15544572). Diese Personen Glbernehmen mit der zustandigen padagogischen
Leitung die Plausibilitatspriifung (ggf. mit Krisenstab s.u.) und informieren ggf. die Landeskirche
(nach landeskirchlichem Krisenplan).

! |

Uberpriifen des Falls, ob §8a, §8b, Ein Krisenstab wird gebildet: Straeck/Marklein, ggf. Fachkraft
§47 SGBVIII zutreffen. Kinderschutz, Padagogische Leitung, Betriebswirtschaftliche
Leitung, Einrichtungsleitung, Offentlichkeitsbeauftragte des
h 4 Verbandes (Tel. 0176 15195480).
Information Jugendamt (wenn A

Kindeswohlgefahrdung aufRerhalb

der Kita liegt)/ Landesschulbe-

horde durch den Kitaverband (PL) Das LKA

- halt den Kontakt zur

Staatsanwaltschaft

NCIownwzmzZ2mmmTmQOAO-—Amuom

Aufgabe Krisenstab: - organisiert die externe
- organisiert Kontakt mit Betroffenen, Offentlichkeitsarbeit- und
mit Beschuldigten, Zeug*innen, Team Pressearbeit
der Einrichtung
- richtet ggf. eine Hotline ein i
- organisiert die interne ¥ ; -
Offentlichkeitsarbeit ‘/w’jed)\/erdachtsprufung: \
Unbegriindete Vermutung: Erhdrtung Vermutung:
Vermutung: Information der beschuldig- Uberpriifung der Méglich-
Einstellung ten Person, keit der Strafanzeige durch
Kommunikation der betroffenen Person/ KK/Betroffene; Unterstiit-
zur Rehabilitation Sorgeberechtigten, zung der Strafverfolgungs-
der Leitungsgremien, Unter- behorde
stitzungsangebot an Be- LKA: Einleitung Kiindigungs-
troffene, Beschuldigte, verfahren; Absprache Pres-
Team, Leitung sestelle zur o6ffentlichen Dar-
stellung;
Beurlaubung




	2024_04_Gewaltschutzkonzept Kiga Devese komplett.pdf
	Gewaltschutzkonzept Kiga Devese_Stand April 2024.pdf
	Gewaltschutzkonzept Kiga Devese Silke.pdf
	Risikoanalyse 2024.pdf

	2024_05_Kriseninterventionsplan aktuell.pdf

	ablaufschema_kinderschutz_fin.pdf
	2025_12_17_Anhänge.pdf
	2025_12_17_Anhänge fast.pdf
	ablaufschema_kinderschutz.neu.pdf
	Ablaufschema Kindeswohlgefährdung







